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Schon Urlaubsgeld bekommen? 
Jetzt Abrechnung prüfen! 

 

NGG.  

Wir im Gastgewerbe Baden-Württemberg. 

INFO 
 

NGG-Mitglieder haben es gut, denn sie bekommen  

zusätzliches Urlaubsgeld.  

Alle Arbeitnehmer*innen erhalten unter Zugrundelegung der Urlaubsregelung des Manteltarifvertrags            

Baden-Württemberg ein zusätzliches Urlaubsgeld in folgender Höhe: 

 

 

Das Urlaubsgeld ist vor Antritt des Urlaubs zu zahlen. Teilzeitbeschäftigte erhalten das Urlaubsgeld im Verhältnis 

zur Arbeitszeit anteilig.  

Jugendliche unter 18 Jahren und Auszubildende erhalten pro Kalenderjahr ein zusätzliches Urlaubsgeld in      

folgender Höhe: 

180 Euro  

Im Jahr des Eintritts bzw. Austritts erhalten die Betroffenen für jeden vollen Monat des Bestehens des Arbeits– 

bzw. Ausbildungsverhältnisses ein Zwölftel (§10 Abs. 4 MTV). 

Alles in Ordnung? 

Manchmal wird das Urlaubsgeld „vergessen“.  

In diesem Fall melde dich einfach in deinem NGG-Büro, wir helfen dir, auch bei allen anderen Fragen rund um 

deine Arbeit. 

Noch kein Mitglied? Dann schnell beitreten: www.ngg.net/mitglieder/mitglied-werden/  
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Im 2. Beschäftigungsjahr 10 Euro brutto pro Urlaubstag 

ab 3. Beschäftigungsjahr 11 Euro  brutto pro Urlaubstag 



Zurück an: Gewerkschaft NGG,  Landesbezirk Südwest, 

Willi-Bleicher-Str. 20,  70174 Stuttgart 


